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Beleuchtender Bericht 
Primarschulgemeinde Wila 
 
Urnenabstimmung vom 28. November 2021 
Totalrevision der Gemeindeordnung 
 
 
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Das Gemeindegesetz verlangt, dass alle Gemeindeordnungen bis Ende 2021 an das neue 
Gesetz angepasst werden. Deshalb hat die Primarschulgemeinde Wila die vorliegende 
neue Gemeindeordnung zur Abstimmung an der Urne erstellt. Mit dieser neuen Gemein-
deordnung ist die Gebietsänderung zwischen der Primarschulgemeinde Wila und der Pri-
marschulgemeinde Turbenthal verbunden. Dies in Kenntnis, dass die Stimmberechtigten 
der Primarschulgemeinde Wila die Gebietsänderung an der Urne am 7. März 2021 abge-
lehnt und die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Turbenthal jedoch zugestimmt 
haben. 
 
Die Abstimmungsfrage lautet: 
 
Wollen Sie der Totalrevision der Gemeindeordnung der Primarschulgemeinde Wila 
und damit auch der Gebietsänderung zwischen der Primarschulgemeinde Wila und 
der Primarschulgemeinde Turbenthal zustimmen? 
 
Die Primarschulpflege und die Rechnungsprüfungskommission Wila empfehlen, der Vor-
lage zuzustimmen. 
 
Die Gemeindeordnung wurde dem Gemeindeamt zur Vorprüfung eingereicht und von die-
sem als in Ordnung bezeichnet. 
 
Die Akten sowie die alte Gemeindeordnung liegen während 30 Tagen zu den ordentlichen 
Bürozeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 
 
 
Primarschulpflege Wila 
Die Präsidentin  Die Schulverwaltungsleiterin 
Gisela Wahl-Guyer  Nicole Jacot Stahel 
Wila, 31. August 2021 
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A Anlass zur Revision 
 
Am 1. Januar 2018 ist das neue Gemeindegesetz vom April 2015 in Kraft getreten. Es ver-
pflichtet alle Gemeinden, ihre Gemeindeordnung bis spätestens Ende 2021 anzupassen. 
Dabei kann die zuständige Behörde entscheiden, ob sie eine Teilrevision oder eine Total-
revision ihrer Gemeindeordnung durchführt. 
 
 
B Verfahren 
 
Die Primarschulpflege hat sich für eine Totalrevision ihrer Gemeindeordnung entschieden 
und sich dabei auf die vom Gemeindeamt publizierte Mustergemeindeordnung für Schulen 
abgestützt. 
 
Mit der Zustimmung zur neuen Gemeindeordnung ist die Gebietsänderung der Primar-
schulgemeinde Wila mit der Primarschulgemeinde Turbenthal verbunden (siehe Gemein-
deordnung Art. 2 Gemeindegebiet). Die Gebietsänderung betrifft die zur politischen Ge-
meinde Turbenthal gehörenden Weiler und Höfe Tablat, Gosswil, Kellersacker, Freck-
münd, Kapell, Trauben, Furrershaus, Geer, Wilden und Zelgli. 
 
Diese Gebietsänderung wurde am 7. März 2021 an der Urne von den Stimmberechtigten 
der Primarschulgemeinde Wila abgelehnt. Die Stimmberechtigten der Primarschulge-
meinde Turbenthal stimmten der Gebietsänderung zu.  
 
Mit der Anpassung des Gemeindegebiets der Primarschulgemeinde Wila an das Gebiet 
der politischen Gemeinde Wila erfüllt die Primarschulpflege Wila ihre Pflicht, eine dem Ge-
meindegesetz entsprechende Gemeindeordnung den Stimmberechtigten zur Abstimmung 
vorzulegen.  
 
Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat den Entwurf der neuen Gemeindeordnung ge-
prüft und als genehmigungsfähig beurteilt. Die vorliegende Form der Gemeindeordnung 
hat die Primarschulpflege an der Sitzung vom 31. August 2021 genehmigt und zuhanden 
der RPK bzw. Urnenabstimmung verabschiedet. 
 
Die Gemeindeordnung wird nach Zustimmung der Stimmberechtigten dem Regierungsrat 
zur Genehmigung vorgelegt. Erst nach der Genehmigung durch den Regierungsrat tritt die 
Gemeindeordnung sowie die Gebietsänderung voraussichtlich am 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
C Wesentliche Änderungen zur bisherigen Gemeindeordnung 
 
1.  Gemeindegebiet (Art. 2) 
 
Das heutige Gebiet der Primarschulgemeinde Wila umfasst das Gebiet der politischen Ge-
meinde Wila und die auf dem Gebiet der politischen Gemeinde Turbenthal liegenden Wei-
ler und Höfe Tablat, Gosswil, Kellersacker, Freckmünd, Kapell, Trauben, Furrershaus, 
Geer, Wilden und Zelgli. Da die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Wila den 
Gebietsänderungsvertrag an der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 abgelehnt und die 
Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Turbenthal zugestimmt haben, soll die vom 
Gemeindegesetz bis Ende 2021 geforderte Gebietsbereinigung der Primarschulgemein-
den Wila und Turbenthal über die Totalrevision der Gemeindeordnung vollzogen werden. 
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Damit wird bei einer Annahme der Gemeindeordnung die Primarschulgemeinde Wila nur 
noch das Gebiet der politischen Gemeinde Wila umfassen. 
 
Dieses Vorgehen wurde mit den zuständigen Bezirksräten besprochen. Dabei soll in einer 
Übergangsregelung aufgezeigt werden, wie der Schulwechsel vollzogen werden soll 
(Art. 36 Wechsel Schulstandort). 
 
Falls die Gebietsänderung nicht zustande kommt, haben die beiden Bezirksräte Pfäffikon 
und Winterthur angekündigt, im Auftrag des Kantons ein aufsichtsrechtliches Verfahren 
einzuleiten und die Gebietsänderung anzuordnen (§ 168 Gemeindegesetz). 
 
 
2.  Festlegung der Bezeichnung für den Gemeindevorstand (Art. 3) 
 
In der Primarschulgemeinde Wila wird der Gemeindevorstand wie bis anhin als Schul-
pflege bezeichnet. 
 
 
3.  Interessenbindungen (Art. 5) 
 
Das Gemeindegesetz verlangt, dass die Mitglieder der Schulpflege ihre Interessenbindun-
gen offenlegen, d. h. berufliche Tätigkeiten, Mitgliedschaften in Organisationen und Beteili-
gungen. Diese müssen publiziert werden. 
 
 
4.  Obligatorische Urnenabstimmung (Art. 11) 
 
Die Kompetenzen zum Abschluss von Zweckverbandsverträgen und wichtigen Anschluss-
verträgen sowie Gebietsänderungen lagen bisher bei der Gemeindeversammlung. Nach 
dem neuen Gemeindegesetz unterliegen diese der Urnenabstimmung. Das obligatorische 
Finanzreferendum wird für einmalige Ausgaben von Fr. 1‘000‘000 auf Fr. 1‘500‘000 sowie 
für wiederkehrende Ausgaben von Fr. 100‘000 auf Fr. 150‘000 erhöht. Die Beträge wurden 
damit an die Finanzkompetenzen der politischen Gemeinde angepasst. 
 
 
5.  Befugnisse der Gemeindeversammlung (Art. 15 – 17) 
 
Die in der bestehenden Gemeindeordnung enthaltenen Befugnisse wurden aufgeteilt und 
gemäss Mustergemeindeordnung zeitgemäss formuliert. Über den Beitritt zu Zweckver-
bänden und Anschlussverträgen beschliesst nicht mehr die Gemeindeversammlung, son-
dern diese Vorlagen müssen der Urnenabstimmung vorgelegt werden. Die Gemeindever-
sammlung der Primarschulgemeinde hat neu die gleichen Finanzbefugnisse wie die Ge-
meindeversammlung bei der politischen Gemeinde (Art. 17). 
 
 
6.  Schulpflege (Art. 18 – 27) 
 
Die die Schulpflege betreffenden Artikel wurden gemäss Mustergemeindeordnung neu ge-
gliedert und zeitgemäss formuliert. 
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Wie bisher kann die Schulpflege Aufgaben an einzelne Mitglieder und Ausschüsse über-
tragen. Wenn diesen in einem Behördenerlass Aufgaben zur selbständigen Erledigung 
übertragen werden, können deren Anordnungen mit Rekurs beim Bezirksrat angefochten 
werden (Art. 21 Abs. 2). Die Ausgabenkompetenzen der Schulpflege werden ebenfalls an-
gepasst (Art. 26). Damit haben die Schulpflege und der Gemeinderat die gleichen finanzi-
ellen Kompetenzen. 
 
Das neue Gemeindegesetz erlaubt der Schulpflege, gewisse Aufgaben und Entschei-
dungsbefugnisse an Gemeindeangestellte zur selbständigen Erledigung zu delegieren 
(Art. 22). Ob und wie weit die Primarschulpflege davon Gebrauch machen wird, ist noch 
offen. 
 
 
7.  Schulverwaltung (Art. 28) 
 
In der neuen Gemeindeordnung erhält die Schulverwaltung einen eigenen Artikel. 
 
 
8.  Schulleitung (Art. 29) 
 
In der neuen Gemeindeordnung erhält auch die Schulleitung einen separaten Artikel. Die 
Formulierung entspricht der Mustergemeindeordnung. 
 
 
9.  Rechnungsprüfungskommission und Prüfstelle (Art. 31 – 35) 
 
Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) amtet wie bisher diejenige der politischen Ge-
meinde Wila. Neu werden gemäss Formulierung der Mustergemeindeordnung Aufgaben 
(Art. 32), Herausgabe von Unterlagen (Art. 33) sowie die Prüfungsfristen (Art. 34) in die 
neue Gemeindeordnung aufgenommen. 
 
Das Gemeindegesetz verlangt, dass die Gemeinden neben der RPK eine unabhängige fi-
nanztechnische Prüfstelle einsetzen. Dies ist bereits heute der Fall. Ein entsprechender 
Artikel fehlte jedoch in der alten Gemeindeordnung.  
 
Die Prüfstelle wird von der RPK und der Schulpflege gemeinsam bestimmt und hat der 
RPK und dem Bezirksrat über die finanztechnische Prüfung Bericht zu erstatten (Art. 35). 
 
 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
10.  Wechsel Schulstandort (Art. 36) 
 
Aus dem an die Primarschulgemeinde Turbenthal abzutretenden Gebiet besuchen im ak-
tuellen Schuljahr 2020/21 13 Schülerinnen und Schüler den Kindergarten und die Primar-
stufe in Wila. Ab Schuljahr 2021/22 sind es 14 und in den folgenden Jahren wird mit 15 bis 
16 Schülerinnen und Schülern gerechnet. 
 
Bei einer Annahme der vorliegenden Gemeindeordnung werden die in den abzutretenden 
Gebieten der politischen Gemeinde Turbenthal wohnhaften Schülerinnen und Schüler in 
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der Primarschulgemeinde Turbenthal schulpflichtig und schulberechtigt. Sie wechseln je-
doch nicht mitten im Schuljahr den Schulstandort, sondern erst auf das Schuljahr 2022/23. 
 
Die Primarschulpflegen haben eine Staffelung vereinbart. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen ihren zweijährigen Zyklus gemäss Lehrplan 21 in Wila beenden können. Das be-
deutet, dass Schülerinnen und Schüler, die im laufenden Schuljahr 2021/22 die erste Kin-
dergartenklasse, die erste, dritte und fünfte Primarklasse besuchen, ein weiteres Schuljahr 
bei der bisherigen Lehrperson verbleiben können. Es handelt sich um voraussichtlich 
sechs Schulkinder. In begründeten Härtefällen kann der Verbleib in der Primarschule Wila 
durch einvernehmlichen Beschluss der beiden Primarschulpflegen verlängert werden. 
 
Die Totalrevision der Schulgemeindeordnung hat keine direkten finanziellen Auswirkun-
gen. Die Gebietsänderung zwischen der Primarschulgemeinde Wila und der Primarschul-
gemeinde Turbenthal mit den gestaffelten Schulwechseln der Schülerinnen und Schüler 
führt zu Veränderungen in der Erfolgsrechnung der beiden Primarschulgemeinden. Diese 
Veränderungen wurden bereits im beleuchtenden Bericht zum Gebietsänderungsvertrag 
der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 aufgezeigt. 
 
Die Primarschulgemeinde Turbenthal entrichtet für die Schülerinnen und Schüler in der 
Übergangsphase ein Schulgeld von Fr. 16‘000 pro Schuljahr. Für die Schulung aller 
13 Schülerinnen und Schüler vom 1. Januar bis 31. Juli 2022 ergeben sich Kosten von 
rund Fr. 121‘000. Bei der vorgesehenen Übergangsregelung zur Beendigung des Klas-
senzyklus bleiben sechs Schulkinder für ein weiteres Schuljahr in Wila. Dies führt zu ei-
nem Schulgeld von Fr. 96‘000.  
 
Im Budget 2022 der Primarschulgemeinde Wila sind Fr. 161‘000 und im Budget 2023 
Fr. 56‘000 Schulgeldzahlungen der Primarschulgemeinde Turbenthal aufzuführen. 
 
2022 entfallen bei der Primarschulgemeinde Wila die Steuererträge und der Ressourcen-
ausgleichsbeitrag aus der Gemeinde Turbenthal von total ca. Fr. 300‘000.  
 
Bei der Primarschulgemeinde Turbenthal resultiert nach der Gebietsänderung ein Mehrer-
trag und bei der Primarschulgemeinde Wila ein Minderertrag, welcher voraussichtlich zu 
einer Steuerfusserhöhung von zwei Prozent führt. 
 
 
11.  Aufhebung früherer Erlasse (Art. 38) 
 
Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Gemeindeordnung wird die Gemeindeord-
nung vom 26. November 2006 aufgehoben. 
 
  



   6 

Antrag 
 
Die Primarschulpflege Wila beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die Total-
revision der Schulgemeindeordnung und die damit verbundene Gebietsänderung zwi-
schen der Primarschulgemeinde Wila und der Primarschulgemeinde Turbenthal anzuneh-
men. 
 
Primarschulpflege Wila 
Die Präsidentin  Die Schulverwaltungsleiterin 
Gisela Wahl-Guyer  Nicole Jacot Stahel 
Wila, 31. August 2021 
 
 
Abschied und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission Wila hat die finanzrelevanten Themen der neuen Ge-
meindeordnung der Primarschulgemeinde geprüft. Sie beantragt den Stimmberechtigten, 
der Vorlage zuzustimmen. 
 
Rechnungsprüfungskommission Wila 
Der Präsident  Der Aktuar 
Christoph Pohl  Christof Zumsteg 
Wila, 6. September 2021 
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Primarschulgemeinde Wila 
Gemeindeordnung vom 28. November 2021 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 Gemeindeordnung 
 
Die Gemeindeordnung regelt den Bestand und die Grundzüge der Organisation der Pri-
marschulgemeinde Wila sowie die Zuständigkeit ihrer Organe. 
 
Art. 2 Gemeindegebiet 
 
Die Primarschulgemeinde umfasst das Gebiet der politischen Gemeinde Wila. 
 
Art. 3 Festlegung der Bezeichnung für den Gemeindevorstand 
 
In der Primarschulgemeinde wird der Gemeindevorstand als Schulpflege bezeichnet.  
 
Art. 4 Gemeindeaufgaben 
 
Die Primarschulgemeinde führt die Kindergarten- und die Primarstufe der öffentlichen 
Volksschule und nimmt weitere Aufgaben und Befugnisse im Bereich Schule und Bil-
dung wahr. 
 
Art. 5 Interessenbindungen 
 
1 Die Mitglieder der Behörden legen ihre Interessenbindungen offen. Insbesondere ge-
ben sie Auskunft über: 
 
a) ihre beruflichen Tätigkeiten, 
 
b) ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden der Gemeinden, des Kantons und 

des Bundes, 
 
c) ihre Organstellung in und wesentlichen Beteiligungen an Organisationen des pri-

vaten Rechts. 
 
2 Die Interessenbindungen werden veröffentlicht. 
 
II. Die Stimmberechtigten 
 
1. Politische Rechte 
 
Art. 6 Stimm- und Wahlrecht, Wählbarkeit 
 
1 Die Wählbarkeit sowie das Recht, an Wahlen und Abstimmungen der Primarschulge-
meinde teilzunehmen und Wahlvorschläge einzureichen, richten sich nach der Kantons-
verfassung, dem Gemeindegesetz und dem Gesetz über die politischen Rechte. 
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2 Für die Wahl in die Schulpflege ist der politische Wohnsitz in der Primarschulgemeinde 
Wila erforderlich. 
 
3 Das Initiativrecht richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte, das Anfra-
gerecht nach dem Gemeindegesetz. 
 
2. Urnenwahlen und -abstimmungen 
 
Art. 7 Verfahren 
 
1 Der Gemeinderat Wila ist wahlleitende Behörde. 
 
2 Der Gemeinderat Wila setzt die Wahl- und Abstimmungstage fest. Das Verfahren rich-
tet sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte. 
 
Art. 8 Urnenwahl 
 
An der Urne werden die Präsidentin bzw. der Präsident und die Mitglieder der Schul-
pflege auf die gesetzliche Amtsdauer gewählt. 
 
Art. 9 Erneuerungswahlen 
 
Für die Erneuerungswahlen der an der Urne zu wählenden Schulpflege gelten die Best-
immungen des Gesetzes über die politischen Rechte über die Wahl mit gedruckten 
Wahlvorschlägen. 
 
Art. 10 Ersatzwahlen 
 
Für die Ersatzwahlen der an der Urne zu wählenden Schulpflege gelten die Bestimmun-
gen des Gesetzes über die politischen Rechte über die stille Wahl. Sind die Vorausset-
zungen für die stille Wahl nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel verwendet. 
 
Art. 11 Obligatorische Urnenabstimmung 
 
Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten: 
 
1. der Erlass und die Änderung der Gemeindeordnung, 
 
2. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben von mehr als Fr. 1‘500‘000 für 

einen bestimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden Ausgaben und Zusatz-
krediten von mehr als Fr. 150‘000 für einen bestimmten Zweck, 

 
3. der Abschluss und die Änderung von Verträgen über die Zusammenarbeit in 

Form eines Zweckverbands, 
 
4. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen, 

wenn die Primarschulgemeinde hoheitliche Befugnisse abgibt oder die damit zu-
sammenhängenden neuen Ausgaben an der Urne zu beschliessen sind, 

 
5. Verträge über den Zusammenschluss mit anderen Gemeinden, 
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6. Verträge über Gebietsänderungen von erheblicher Bedeutung, d. h. insbesondere 
solche, die eine Fläche oder Bevölkerungszahl betreffen, die für die Entwicklung 
der Primarschulgemeinde wesentlich sind, 

 
7. die Auflösung der Primarschulgemeinde, 
 
8. Initiativen mit Begehren, die der Urnenabstimmung unterstehen. 
 
Art. 12 Fakultatives Referendum 
 
1 In der Gemeindeversammlung kann ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten 
verlangen, dass über einen Beschluss nachträglich an der Urne abgestimmt wird. 
 
2 Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das übergeordnete Recht von der Urnenab-
stimmung ausgeschlossen sind, insbesondere die Festsetzung des Budgets und Steuer-
fusses, die Genehmigung der Rechnungen, Wahlen in der Gemeindeversammlung so-
wie Verfahrensentscheide bei der Behandlung von Initiativen, sowie der Erlass oder die 
Änderung der Besoldungsverordnung. 
 
3. Gemeindeversammlung 
 
Art. 13 Einberufung und Verfahren 
 
1 Für die Einberufung, den beleuchtenden Bericht und die Geschäftsbehandlung gelten 
die Vorschriften des Gemeindegesetzes. 
 
2 Die Gemeindeversammlung wird von der Präsidentin bzw. dem Präsidenten der Schul-
pflege geleitet. 
 
3 Die Leiterin bzw. der Leiter Schulverwaltung führt das Protokoll. 
 
Art. 14 Wahlbefugnisse 
 
Die Gemeindeversammlung wählt die Stimmenzählenden in der Gemeindeversammlung 
offen. 
 
Art. 15 Rechtsetzungsbefugnisse 
 
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass und die Änderung von wichtigen 
Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über: 
 
1. das Arbeitsverhältnis der Gemeindeangestellten, 
 
2. die Entschädigung von Behördenmitgliedern, 
 
3. die Grundsätze der Gebührenerhebung, d. h. insbesondere über die Art und den 

Gegenstand der Gebühr, die Grundsätze der Bemessung und den Kreis der ab-
gabepflichtigen Personen. 
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Art. 16 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
 
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 
 
1. die politische Kontrolle über Behörden, Verwaltung und die weiteren Träger öf-

fentlicher Aufgaben, 
 
2. die Behandlung von Anfragen und die Abstimmung über Initiativen über Gegen-

stände, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen, 
 
3. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen 

gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die Primarschul-
gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt, 

 
4. die Schaffung neuer Stellen, soweit nicht ein anderes Organ oder der Kanton zu-

ständig ist, 
 
5. Verträge zu Gebietsänderungen, die bebautes Gebiet betreffen und nicht von er-

heblicher Bedeutung sind, d. h. insbesondere solche, die nicht eine Fläche oder 
eine Bevölkerungszahl betreffen, die für die Entwicklung der Primarschulge-
meinde wesentlich sind. 

 
Art. 17 Finanzbefugnisse 
 
Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 
 
1. die Festsetzung des Budgets, 
 
2. die Festsetzung des Gemeindesteuerfusses, 
 
3. die Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans, 
 
4. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben bis Fr. 1‘500‘000 für einen be-

stimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden Ausgaben und Zusatzkrediten 
bis Fr. 150‘000 für einen bestimmten Zweck, soweit nicht die Schulpflege zustän-
dig ist, 

 
5. die Genehmigung der Jahresrechnungen, 
 
6. die Genehmigung von Abrechnungen über neue Ausgaben, die von den Stimm-

berechtigten an der Urne oder an der Gemeindeversammlung beschlossen wor-
den sind, 

 
7. die Vorfinanzierung von Investitionsvorhaben, 
 
8. die Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens in Wert von mehr 

als Fr. 1‘000‘000, 
 
9. die Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens im Betrag von mehr als 

Fr. 500‘000. 
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III. Die Schulpflege 
 
Art. 18 Zusammensetzung 
 
1 Die Schulpflege besteht mit Einschluss der Präsidentin bzw. des Präsidenten aus fünf 
Mitgliedern. 
 
2 Die Schulpflege konstituiert sich im Übrigen selbst. 
 
Art. 19 Geschäftsführung 
 
Die Geschäftsführung der Gemeindebehörden richtet sich nach dem Gemeindegesetz 
und den entsprechenden Behördenerlassen. 
 
Art. 20 Beratende Kommissionen und Sachverständige 
 
Die Schulpflege kann jederzeit für die Vorberatung und Begutachtung einzelner Ge-
schäfte Sachverständige beiziehen oder beratende Kommissionen in freier Wahl bilden. 
 
Art. 21 Aufgabenübertragung an einzelne Mitglieder oder an Ausschüsse 
 
1 Die Schulpflege kann jederzeit beschliessen, dass bestimmte Geschäfte oder Ge-
schäftsbereiche einzelnen Mitgliedern oder Ausschüssen von Mitgliedern zur selbständi-
gen Erledigung übertragen werden und sie legt deren Finanzkompetenzen fest. 
 
2 Hat die Schulpflege einzelnen Mitgliedern oder Ausschüssen aus ihrer Mitte in einem 
Behördenerlass Aufgaben zur selbständigen und abschliessenden Erledigung übertra-
gen, können deren Anordnungen mit Rekurs beim Bezirksrat angefochten werden. Vor-
behalten bleibt § 10 Lehrpersonalgesetz. 
 
3 Die Überprüfung von Erlassen von Mitgliedern oder Ausschüssen der Behörde kann 
innert 30 Tagen seit der Mitteilung oder Veröffentlichung schriftlich bei der Schulpflege 
verlangt werden, sofern nicht ein anderes kantonales Verfahren vorgeschrieben ist. 
 
Art. 22 Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte 
 
1 Die Schulpflege kann Gemeindeangestellten bestimmte Aufgaben zur selbständigen 
Erledigung übertragen. Ein Erlass regelt die Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse im 
Rahmen des Volksschulrechts. 
 
2 Anordnungen der Schulleitung oder anderer Gemeindeangestellter müssen nicht 
schriftlich begründet werden. Sie erwachsen in Rechtskraft, wenn nicht innert 10 Tagen 
eine Neubeurteilung durch die Schulpflege verlangt wird. 
 
Art. 23 Wahl- und Anstellungsbefugnisse 
 
1 Die Schulpflege ernennt oder wählt in freier Wahl die Vertretungen der Primarschulge-
meinde in Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, soweit das Organisati-
onsrecht dieser Organisation die Zuständigkeit nicht anders regelt. 
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2 Sie ernennt oder stellt an: 
 
1. die Schulverwaltungsleitung, 
 
2. die Schulleitung, 
 
3. die Lehrpersonen, 
 
4. den Schulärztlichen Dienst, 
 
5. den Schulpsychologischen Dienst, 
 
6. die weiteren Angestellten im Schul- und Verwaltungsbereich. 
 
Art. 24 Rechtsetzungsbefugnisse 
 
1 Die Schulpflege ist zuständig für den Erlass und die Änderung von weniger wichtigen 
Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere Bestimmungen: 
 
1. im Organisationsstatut, 
 
2. zu den Rahmenbedingungen für die Schulprogramme, 
 
3. über die Organisation der Schulpflege sowie ihr unterstellter Behörden und Per-

sonen im Rahmen des Organisationserlasses, 
 
4. über die Organisation und Leitung der Verwaltung der Schulen, 
 
5. über die Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte im Rahmen von Art. 22 

GO, 
 
6. über Benützungsvorschriften und über Gebühren für Schulanlagen, 
 
7. betreffend die Ordnung an den Schulen, 
 
8. über Gegenstände, die nicht in die Zuständigkeit der Gemeindeversammlung fal-

len, 
 
9. über Tarife für Elternbeiträge für Dienstleistungen und Angebote ausserhalb der 

unentgeltlichen Volksschule, 
 
10. über Kanzleigebühren für besondere Dienstleistungen der Verwaltung. 
 
2 Die Schulpflege veröffentlicht ihre Erlasse in einer systematischen Rechtssammlung. 
 
Art. 25 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
 
Die Schulpflege ist zuständig für: 
 
1. die Planung, Führung und Aufsicht, 
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2. die Verantwortung für den Gemeindehaushalt und für die ihr durch die eidgenös-
sische und kantonale Gesetzgebung oder die Behörden des Bundes, des Kan-
tons und des Bezirks übertragenen Aufgaben, 

 
3. den Vollzug der Gemeindebeschlüsse und die Besorgung sämtlicher Gemeinde-

angelegenheiten, soweit nicht andere Organe, Behörden oder Personen dafür zu-
ständig sind, 

 
4. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen 

gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die Primarschul-
gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt, 

 
5. die Vertretung der Gesamtheit der Schulen nach aussen und die Bestimmung der 

rechtsverbindlichen Unterschriften, 
 
6. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stellvertretung, 
 
7. die Leitung und Beaufsichtigung der Schulen der öffentlichen Volksschule, soweit 

nicht andere Organe dafür zuständig sind, 
 
8. die Schaffung von Stellen, die für die Erfüllung bestehender Aufgaben notwendig 

sind, sowie die Schaffung neuer Stellen gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung 
neuer Ausgaben, soweit nicht der Kanton zuständig ist, 

 
9. die Aufteilung der vom Kanton in Vollzeiteinheiten zugeordneten Stellen für Lehr-

personen und Schulleitungen der öffentlichen Volksschule in einem Stellenplan, 
 
10. die Genehmigung der Schulprogramme, 
 
11. die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans, 
 
12. die Vorberatung der Geschäfte der Gemeindeversammlung und der Urnenabstim-

mung sowie die Antragsstellung hiezu, 
 
13. den Entscheid über die Aufnahme auswärtiger Schülerinnen und Schüler und die 

Festsetzung der Schulgelder für diese. 
 
Art. 26 Finanzbefugnisse 
 
1 Der Schulpflege stehen unübertragbar zu: 
 
1. die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis 

Fr. 50‘000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 200‘000 im Jahr, und 
von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis Fr. 10‘000 für einen bestimmten 
Zweck, höchstens bis Fr. 40‘000 im Jahr, 

 
2. die Beschlussfassung über den Finanz- und Aufgabenplan. 
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2 Der Schulpflege stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Erlass  
massvoll und stufengerecht übertragen werden können: 
 
1. der Ausgabenvollzug, 
 
2. die Bewilligung gebundener Ausgaben, 
 
3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis 

Fr. 200‘000 für einen bestimmten Zweck und neuen wiederkehrenden Ausgaben 
bis Fr. 40‘000 für einen bestimmten Zweck, 

 
4. die Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens im Betrag bis 

Fr. 500‘000, 
 
5. die Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens im Wert bis  

Fr. 1‘000‘000, 
 
6. die Beschlussfassung über Anlagegeschäfte, soweit nicht die Gemeindever-

sammlung zuständig ist. 
 
Art. 27 Mitberatung an den Sitzungen der Schulpflege 
 
1 An den Sitzungen der Schulpflege nehmen die Schulleiterin bzw. der Schulleiter und 
eine Lehrperson mit beratender Stimme teil. 
 
2 Die Schulverwalterin bzw. der Schulverwalter hat als Schreiberin bzw. Schreiber der 
Schulpflege an den Sitzungen der Schulpflege beratende Stimme. 
 
Art. 28 Schulverwaltung 
 
1 Die Schulverwaltung ist verantwortlich für die administrative Organisation der Primar-
schulgemeinde.  
 
2 Das Organisationsstatut und die Stellenbeschriebe regeln die Aufgaben und Kompe-
tenzen der Schulverwaltungsmitglieder. 
 
Art. 29 Schulleitung 
 
1 Die Schulleitung ist zuständig für die administrative, personelle und finanzielle Führung 
und zusammen mit der Schulkonferenz für die pädagogische Führung und Entwicklung 
der Schule. 
 
2 Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulleitung richten sich nach der Schulgesetzge-
bung und dem Organisationsstatut. 
 
3 Die Schule wird gegen aussen von der Schulleitung vertreten, soweit nicht die Schul-
pflege zuständig ist. 
 
4 Die Schulleitung kann der Schulpflege Antrag stellen. 
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5 Die Überprüfung von Anordnungen der Schulleitung kann innert 10 Tagen seit der Mit-
teilung schriftlich bei der Schulpflege verlangt werden. 
 
Art. 30 Schulkonferenz 
 
1 Die mit dem Mindestpensum gemäss kantonalem Recht an einer Schule unterrichteten 
Lehrpersonen und die Schulleitung bilden die Schulkonferenz. Die Schulpflege regelt die 
Teilnahme und das Stimmrecht weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Sitzun-
gen der Schulkonferenz. 
 
2 Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm fest, beschliesst über die Massnahmen 
zu dessen Umsetzung sowie über konkrete Aktivitäten und Projekte in einer Jahrespla-
nung. 
 
3 Sie kann der Schulpflege Antrag stellen. 
 
IV. Rechnungsprüfungskommission 
 
Art. 31 Zuständigkeit 
 
Als Rechnungsprüfungskommission amtet diejenige der politischen Gemeinde. 
 
Art. 32 Aufgaben 
 
1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft den Finanzhaushalt und das Rechnungswe-
sen nach finanzpolitischen Gesichtspunkten, insbesondere Budget, Jahresrechnung, 
Verpflichtungskredite und weitere Geschäfte von finanzieller Tragweite, über welche die 
Stimmberechtigten entscheiden. 
 
2 Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rechnerische Richtigkeit und 
die finanzielle Angemessenheit. 
 
3 Sie erstattet den Stimmberechtigten schriftlich Bericht und stellt Antrag. 
 
Art. 33 Herausgabe von Unterlagen 
 
1 Mit den Anträgen sind der Rechnungsprüfungskommission die zugehörigen Akten vor-
zulegen. 
 
2 Im Falle von ablehnenden Stellungnahmen oder Änderungsanträgen der Rechnungs-
prüfungskommission müssen die Referentinnen und Referenten der antragstellenden 
Behörden angehört werden. 
 
3 Im Übrigen richtet sich die Herausgabe von Unterlagen und Auskünften nach dem Ge-
meindegesetz. 
 
Art. 34 Prüfungsfristen 
 
Die Rechnungsprüfungskommission prüft Budget und Jahresrechnung sowie die übrigen 
Geschäfte in der Regel innert 30 Tagen. 
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Art. 35 Finanztechnische Prüfstelle 
 
1 Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prüfung der Rechnungslegung und der 
Buchführung vor. 
 
2 Sie erstattet der Schulpflege, der Rechnungsprüfungskommission und dem Bezirksrat 
umfassend Bericht über die finanztechnische Prüfung. 
 
3 Sie erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestandteil der Jahresrechnung ist. 
 
4 Die Schulpflege und die Rechnungsprüfungskommission bestimmen mit übereinstim-
menden Beschlüssen die Prüfstelle.  
 
V. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Art. 36 Wechsel Schulstandort 
 
1 Die in den abzutretenden Gebieten der politischen Gemeinde Turbenthal* wohnhaften 
Schülerinnen und Schüler treten im Schuljahr 2022/23 in die Primarschulgemeinde Tur-
benthal über. 
 
2 Eine Ausnahme besteht nur für Schülerinnen und Schüler, die das zweite Schuljahr ei-
nes Klassenzuges am bisherigen Schulstandort beenden wollen, d. h. das 2. Kindergar-
tenjahr, die 2., 4. und 6. Primarklasse. 
 
3 Für Schülerinnen und Schüler, die ab 1. Januar 2022 den Kindergarten und die Primar-
schule weiter in Wila besuchen, entrichtet die Primarschulgemeinde Turbenthal der Pri-
marschulgemeinde Wila ein Schulgeld von Fr. 16‘000 je Schülerin und Schüler und 
Schuljahr. 
 
4 Die Primarschulpflege Wila und die Primarschulpflege Turbenthal regeln in einer Ver-
einbarung die Modalitäten des Übergangs und berücksichtigen dabei allfällige Härtefälle. 
 
*Weiler Tablat und die im Steinenbachtal gelegenen Weiler und Höfe der politischen Ge-
meinde Turbenthal: Gosswil, Kellersacker, Freckmünd, Kapell, Trauben, Furrershaus, 
Geer, Wilden, Zelgli. 
 
Art. 37 Inkrafttreten 
 
Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Stimmberechtigten an der 
Urnenabstimmung und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat am 1. Januar 
2022 in Kraft. 
 
Art. 38 Aufhebung früherer Erlasse 
 
Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeordnung wird die Gemeindeord-
nung vom 19. Dezember 2001 und den Änderungen vom 9. Juni 2004, 8. Dezember 
2005 sowie vom 26. November 2006 aufgehoben. 
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Die vorstehende Gemeindeordnung der Primarschulgemeinde Wila wurde an der Urnen-
abstimmung vom 28. November 2021 angenommen.  
 
 
Namens der Primarschulgemeinde 
 
Die Präsidentin  Die Schulverwaltungsleiterin 
Gisela Wahl-Guyer  Nicole Jacot Stahel 
 
 
Vom Regierungsrat des Kantons Zürich am … genehmigt. 

 
 
 
 
 


